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Skimming
Mit	der	Manipulation	von	Geldautomaten	verursachen	Kriminelle	den	Finanzinstituten	
Millionenschäden.	An	Geldautomaten	und	Zahlungsterminals	von	öffentlichen	Ver-
kehrsmitteln	sowie	Tankstellen	kopieren	sie	die	geheimen	Daten	auf	den	Bankkarten	
der	Kunden	und	filmen	mit	einer	versteckten	Minikamera	die	Eingabe	der	PIN-Codes.	
Kurze	Zeit	später	heben	sie	im	Ausland	Geld	von	den	betroffenen	Konten	ab.	Diese	Art	
der	Kriminalität	hat	in	der	Schweiz	in	den	letzten	zwei	Jahren	sprunghaft	zugenom-
men.	Im	Jahr	2011	wurde	im	Kanton	Zug	46	Mal	wegen	Skimming	rapportiert.

Mitte	Mai	2011	hatte	ein	aufmerksamer	Bankkunde	einen	Skimmingaufsatz	an	
einem	Bancomaten	in	Cham	entdeckt	und	die	Polizei	verständigt,	die	das	Gebiet	
umgehend	überwachte.	Im	Zuge	dieser	observation	fiel	den	Polizisten	ein	ver-
dächtiges	Paar	auf.	Im	Fahrzeug	der	beiden	und	später	auch	im	Hotel	fanden	die	
Ermittler	verschiedene	tatverdächtige	Geräte.	Die	30-jährige	Bulgarin	und	der	
29-jährige	Mazedonier	wurden	festgenommen	und	zwei	Monate	später	verurteilt.	
Die	Frau	erhielt	eine	bedingte	Geldstrafe	von	120	Tagessätzen	zu	30	Franken	und	
einer	Busse	von	900	Franken.	Der	Mann	wurde	mit	einer	bedingten	Geldstrafe	von	
120	Tagessätzen	zu	50	Franken	sowie	einer	Busse	von	1500	Franken	bestraft.

Die	Banken	haben	aufgrund	der	steigenden	Fälle	damit	begonnen,	ihre	Automaten	
gegen	die	Machenschaften	aufzurüsten.	um	die	Bevölkerung	stärker	zu	sensibili-
sieren,	läuft	seit	Anfang	März	2012	die	Schweizerische	Anti-Skimming-Kampagne.	

Wie	können	Sie	sich	vor	Skimming	schützen?
Regel	Nr.	1:		Sich	von	niemandem	helfen	lassen.	Sollte	Ihre	Karte	im	Gerät	blockiert	

sein,	nehmen	Sie	keine	Hilfe	von	unbekannten	an.	Es	könnten	Betrüger	
oder	deren	Komplizen	sein.	Bleiben	Sie	beim	Bancomaten	und	informie-
ren	Sie	umgehend	die	betroffene	Bank	oder	lassen	Sie	die	Karte	sperren.

Regel	Nr.	2:			PIN-Code	immer	verdeckt	eingeben.	Halten	Sie	eine	Hand	über	die	Tas-
tatur,	um	Ihre	Eingabe	vor	neugierigen	Blicken	zu	schützen	und	das	Fil-
men	zu	verhindern.

Regel	Nr.	3:		PIN-Code	nie	bei	sich	tragen.	Lernen	Sie	Ihren	PIN-Code	auswendig.
Regel	Nr.	4:	Immer	auf	Privatsphäre	achten.
Regel	Nr.	5:		Auffälligkeiten	melden.	Kontrollieren	Sie	den	Bancomaten	vor	dem	Bar-

geldbezug	auf	mögliche	Manipulationen.	Benutzen	Sie	keinen	Automa-
ten,	der	Ihnen	verdächtig	vorkommt.

Wenn	Sie	den	Verdacht	haben,	der	Geldautomat	könnte	manipuliert	sein,	ist	es	
wichtig,	dass	Sie	kein	Geld	beziehen	und	umgehend	die	Polizei	über	den	Notruf	
117	informieren.	Befolgen	Sie	die	Anweisungen	der	Polizei	und	verändern	Sie	
nichts	am	möglichen	Tatort.	Versuchen	Sie	also	nicht,	die	Geräte	wegzunehmen.
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Sera	–	Einbruchsprävention
Einbrecher	suchen	den	Weg	des	geringsten	Widerstands.	Sie	schlagen	zum	Bei-
spiel	Fenster	und	Türscheiben	im	Erdgeschoss	ein	oder	klettern	auf	leicht	erreich-
bare	Balkone,	Terrassen	und	Dächer.	oft	nutzen	sie	die	unvorsichtigkeit	von	Be-
wohnern	aus,	indem	sie	eine	Wohnung	oder	ein	Haus	durch	eine	unverschlossene	
Tür	betreten	oder	über	ein	offenes	Fenster	in	die	Wohnung	einsteigen.	

Erfahrungsgemäss	steigen	die	Ein-
bruchszahlen,	wenn	die	uhren	im	
Herbst	auf	die	Winterzeit	umgestellt	
werden.	Die	Einbrecher,	vielfach	sind	
es	Kriminaltouristen,	nutzen	die	Däm-
merungszeit,	um	in	Einfamilienhäuser,	
Parterrewohnungen	von	Mehrfamilien-
häuser	einzudringen.	Das	Risiko	er-
wischt	zu	werden,	wird	von	den	Ein-
brechern	als	gering	eingestuft.	Die	
zunehmende	Anonymität	und	Gleich-
gültigkeit	in	unserer	Gesellschaft	spie-
len	den	Einbrecher	in	die	Hände,	so	
dass	sie	vielfach	ungestört	ihre	Arbeit	
verrichten	können.	Dabei	machen	sie	
nicht	selten	wertvolle	Beute,	richten	
grossen	Sachschaden	und	unordnung	
an.	Bei	den	Betroffenen	hinterlassen	

sie	Angst	und	Verunsicherung.	Die	Verletzung	der	Privatsphäre	wird	von	Betroffe-
nen	oft	am	schlimmsten	empfunden.

Technische	Schutzmassnahmen	können	Einbrüche	verhindern.	

Mit	der	Kampagne	«Verdacht?	Ruf	an!»	appelliert	die	Zuger	Polizei	an	die	Bürgerinnen	
und	Bürger,	verdächtige	Wahrnehmungen	umgehend	über	den	Notruf	117	zu	melden:
–	ungewöhnliche	Vorkommnisse	in	Ihrer	Nachbarschaft
–	unbekannte	verdächtige	Personen
–	Auffällig	abgestellte	Motorfahrzeuge	(Marke,	Kontrollschild	notieren)
–	unübliche	Lärmvorkommnisse	(Fensterklirren	etc.)
Wählen	Sie	jederzeit,	auch	im	Zweifelsfall,	den	Notruf	117.	Die	Zuger	Polizei	ist	bei	
der	Verbrechensbekämpfung	auf	die	Mithilfe	der	Bevölkerung	angewiesen.

Wie	können	Sie	Ihre	Sicherheit	verbessern?
–	Lassen	Sie	Lichter	brennen	oder	installieren	Sie	eine	Zeitschaltuhr
–	Schliessen	Sie	beim	Verlassen	Ihres	Zuhauses	alle	Türen	und	Fenster
–	Wertsachen	gehören	in	den	Tresor
–		Nachbarschaftshilfe	ist	ein	wesentlicher	Beitrag	zur	eigenen	Sicherheit.	Sprechen	

Sie	mit	Ihrem	Nachbarn	über	Sicherheitsmassnahmen
–	Versuchen	Sie	nicht	selbst	einen	Einbrecher	zu	stellen.	Ihre	Gesundheit	geht	vor.
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Prävention	gegen	Taschen-	und	Trickdiebstähle
Taschendiebe	schlagen	am	häufigsten	
dort	zu,	wo	sich	viele	Menschen	auf-
halten	und	sie	sich	im	Schutz	des	Ge-
dränges	einfach	an	ihre	opfer	heran-
machen	können.	Beliebt	im	Kanton	Zug	
sind	deshalb	der	Bahnhof	und	Ein-
kaufszentren.	Taschendiebe	arbeiten	
oft	nicht	alleine	und	versuchen,	ihre	
opfer	vor	dem	Diebstahl	abzulenken,	
beispielsweise	durch	Anrempeln,	in-
dem	sie	nach	dem	Weg	Fragen	oder	
Geld	wechseln	möchten.

2011	ereigneten	sich	211	Taschendieb-
stähle	und	53	Trickdiebstähle	die	poli-
zeilich	registriert	wurden.	

Mit	der	Aktion	«Vorsicht	Taschendiebe»	
warnt	die	Polizei	die	Bevölkerung	vor	Taschen	-und	Trickdiebstählen.	Diese	kön-
nen	durch	korrektes	und	umsichtiges	Verhalten	vermieden	werden:
–		Geben	Sie	Ihre	Tasche	nie	aus	der	Hand.
–		Tragen	Sie	die	Handtasche	möglichst	am	Schultergurt,	und	klemmen	Sie	diese	

unter	den	dem	Strassenrand	abgewandten	Arm.	So	können	motorisierte	Ent-
reissdiebe	nicht	danach	greifen.

–		Vorsicht	im	Gedränge	auf	Plätzen,	an	Haltestellen,	in	Verkehrsmitteln,	Bahnhö-
fen	und	Einkaufszentren.	Taschendiebe	sind	hier	besonders	aktiv.

–		Tragen	Sie	Geld,	wenn	immer	möglich,	in	verschliessbaren	Innentaschen	auf	
sich,	nicht	in	Gesässtaschen	und	nicht	in	offenen	Einkaufstaschen	oder	Körben.	
und	Hängen	Sie	Ihre	Handtasche	nicht	an	den	Einkaufswagen.

–		Trickdiebe	gehen	auf	Ablenkung	aus.	Meiden	Sie	jedes	Gedränge,	und	halten	
Sie	Fremden	gegenüber	immer	gebührenden	Abstand.	Das	vermeintliche	Entfer-
nen	einer	angeblichen	oder	absichtlich	herbeigeführten	Verschmutzung	an	Ihren	
Kleidern	kann	ein	übler	Trick	von	Taschendieben	sein.

–		Vorsicht	bei	übertriebener	Hilfsbereitschaft	von	unbekannten.
–		Nehmen	Sie	nur	so	viel	Bargeld	mit,	wie	Sie	ausgeben	wollen.

Jugendkriminalität
Die	ersten	Kontakte,	die	seit	der	Einführung	des	Dienstes	Jugenddelikte	geknüpft	
werden	konnten,	müssen	gepflegt	sowie	weitere	aufgebaut	werden.	Insbesondere	
geht	es	darum,	sich	mit	den	privaten	Schulen	sowie	anderen	ämtern	und	Diensten	
(Schulpsychologischer	Dienst,	Amt	für	Berufsbildung	etc.)	innerhalb	der	Kantona-
len	Verwaltung	zu	vernetzen.	Intensiviert	werden	soll	auch	die	Zusammenarbeit	
mit	den	bestehenden	kantonalen	und	gemeindlichen	Netzwerken,	die	sich	eben-
falls	mit	Jugendfragen	beschäftigen.

Die	Intensivtäter	im	Fokus
In	enger	Zusammenarbeit	mit	der	Staatsanwaltschaft	des	Kanton	Zug,	Abteilung	
Jugendstrafverfahren	(IV.	Abteilung),	gilt	es	die	indizierte	Prävention	auf	die	wenigen	
Jugendlichen	mit	erhöhtem	Aufmerksamkeitsbedarf1	(sogenannte	Intensivtäter)	zu	
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richten.	Bei	den	Ermittlungen	mit	jugendlichen	Straftätern	sind	die	polizeilichen	Ju-
gendsachbearbeiter	auch	mit	dem	umfeld	eines	Täters	oder	einer	Täterin	sowie	von	
opfer	konfrontiert.	Eltern,	Schulen,	Lehrbetrieben	haben	grosse	Informationsbe-
dürfnisse	und	wollen	und	müssen	ebenfalls	in	ein	Ermittlungsverfahren	miteinge-
bunden	werden.

Bei	der	Prävention	sind	gerade	die	Eltern	von	Jugendlichen	und	die	Schulen	die		
zentralen	Ansprechpartner.	Sie	sollen	wissen,	wie	sie	die	Jugendlichen	vor	Fehltrit-
ten	schützen	können.	Hierzu	werden	sie	vor	allem	auch	über	neue	Phänomene	unter	
Jugendlichen	sowie	über	die	Entwicklungen	im	Bereich	neue	Medien	informiert.

1	Jugendliche	mit	erhöhtem	Aufmerksamkeitsbedarf	(JeAb)	ist	der	zugerische	Begriff	für	Intensivtäter
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HINWEISE	uND	BEGRIFFE

AuG
Ausländergesetz

BtmG
Betäubungsmittelgesetz

StGB
Strafgesetzbuch

Minderjährige
10	bis	17	Jahre

Junge	Erwachsene
18	bis	24	Jahre

Erwachsene
ab	25	Jahren

Beschuldigte/er
Individuelle	Person,	die	der	Begehung	einer	Straftat	beschuldigt	wird.

Beschuldigungen
Beteiligung	einer	individuellen	Person	an	einer	Straftat.	Eine	Person	kann	sich	an	
mehreren	Straftaten	beteiligen.	Mehrere	Personen	können	sich	an	einer	Straftat	
beteiligen.
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